
1.
GeltunGsbereich
 1.1 Die in diesem Verlagsvertrag aufgeführten rech-

te und Pflichten gelten für alle nachfolgenden 
zwischen dem Verlag und boD geschlossenen 
buchverträge, soweit nicht in diesen etwas ande-
res vereinbart ist. Werke des Verlags, für die ein 
buchvertrag abgeschlossen wird, werden nach-
folgend als boD-titel bezeichnet.

2.
nutzunGs- unD VerbreitunGsrechte
 2.1 Der Verlag erklärt, dass er über die nachfolgend 

aufgeführten rechte verfügt und räumt boD alle 
zur herstellung und für den räumlich unbegrenz-
ten Vertrieb der boD-titel notwendigen rechte 
exklusiv ein, insbesondere: 

  a. das Vervielfältigungs-, Vermarktungs- und Ver-

breitungsrecht für die boD-titel als Druckwerk, 
  b. das recht zur Aufzeichnung, speicherung und 

Übertragung des boD-titels in maschinenlesba-
rer, insbesondere elektronischer Form, 

  c. das recht zur be- und Verarbeitung zu einer 
elektronischen Druckvorlage („Druckmaster”),

  d. das recht, eine Anpassung auf heutige und künf-
tige lesesysteme vorzunehmen,

  e. das recht zur Aufnahme des boD-titels in die 
boD-Datenbanken und in Katalogdatenbanken 
von buchgroßhändlern und anderer Distributo-
ren während der laufzeit dieses Vertrages,

   f. das recht zur Verbreitung von textteilen des 
boD-titels als leseprobe,

  g. die Weitergabe der rechte zu (a) - (f) an Koope-
rationspartner von boD.

2.2 soweit die Vorlagen des Verlags sonderschriftar-
ten, Abbildungen und/oder Fotos enthalten, an 
denen keine nutzungsrechte bestehen, holt der 
Verlag vor Durchführung des Vertrages auf seine 
Kosten eine etwaig erforderliche Genehmigung 
des urhebers für die nutzung der sonderschrift-
arten, Abbildungen und/oder Fotos durch boD 
und deren Kooperationspartner ein.

2.3 boD behält sich das recht vor, Manuskripte ohne 
Angabe von Gründen abzulehnen.

2.4 Der Verlag räumt boD das recht zur angemesse-
nen Darstellung in der Werbung ein, sowohl in 
der Werbung für das buch als auch in der Wer-
bung für boD.

3.
leistunGen Der boD
 3.1 boD verpflichtet sich gegenüber dem Verlag zur 

Auslieferung der boD-titel an buchgroß- und 
sonstige händler (handelsbestellungen), an den 
Verlag (eigenbestellung) sowie als Dropship-
ment-Auftrag der Verlagsauslieferung, sofern ei-
ne bestellung vorliegt.

3.2 zu den in diesem Vertrag genannten zwecken 
speichert boD den elektronischen Druckmaster 
während der Vertragslaufzeit und stellt sicher, 
dass der Druckmaster für das Drucken von bü-
chern nur nach Maßgabe dieses Verlagsvertra-
ges sowie des den jeweiligen boD-titel betref-
fenden buchvertrages verwendet wird.

3.3 boD liefert dem Verlag Quartalsstatistiken über 
die Anzahl der aufgrund einer handelsbestel-
lung hergestellten exemplare pro boD-titel und 
rechnet vierteljährlich über die hergestellten und 
ausgelieferten boD-titel ab.
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3.4 bei Vertragsbeendigung wird der Druckmaster 
aus den systemen von boD zum nächstmögli-
chen zeitpunkt, spätestens jedoch binnen zwei 
Monaten gelöscht. ein recht auf herausgabe des 
von boD erstellten Druckmasters oder einer Ko-
pie besteht nicht.

4.
lADenPreis, buchhAnDelsrAbAtte
 4.1 Der Verlag setzt den gebundenen endkunden-

preis seines Druckwerks inkl. der jeweils gelten-
den gesetzlichen Mwst. in euro oder schweizer 
Franken im buchvertrag selbst fest. 

 4.2 boD legt die buchhandelsrabatte und Konditio-
nen für handelsbestellungen fest.

5.
VerlAGsMArGe, VerGÜtunG
 5.1 Für den Verkauf von boD-titeln aufgrund von 

handelsbestellungen vergütet boD dem Verlag 
auf vierteljährlicher basis die hierfür im buchver-
trag festgelegte Verlagsmarge.

5.2 Die Verlagsmarge errechnet sich für Druckwerke 
aus dem vom Verlag festgelegten ladenpreis ab-
züglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehr-
wertsteuer, der herstellungskosten sowie der von 
boD festzulegenden buchhandelsrabatte und 
Konditionen.

5.3 beträge unter 25 euro (bzw. 40 Franken) bleiben 
auf dem Verlagskonto stehen und werden erst bei 
Überschreitung dieses betrages zum Quartalsen-
de bzw. bei Vertragsbeendigung ausgeschüttet.

5.4 Der Verlag vergütet boD das Daten- und system-
management für boD-titel zu den im buchver-
trag festgelegten Konditionen.

5.5 eigenbestellungen und Dropshipment-Aufträge 
vergütet der Verlag zu den hierfür im buchver-
trag vorgesehenen Konditionen. Der Versand der 
eigenbestellungen erfolgt auf Gefahr und rech-
nung des Verlags.

6.
zAhlunGsbeDinGunGen, eiGentuMs-
VOrbehAlt FÜr eiGenbestellunGen
6.1 zahlungen hat der Verlag binnen 14 tagen ab zu-

gang einer rechnung zu leisten. zahlt der Verlag 
nicht innerhalb der vorstehend genannten zah-
lungsfrist, gerät er in Verzug. Ab Verzugseintritt 
zahlt der Verlag Verzugszinsen in gesetzlicher 
höhe (§ 288 bGb).

6.2 lieferungen aufgrund von eigenbestellungen er-
folgen unter eigentumsvorbehalt. bei Weiterver-

äußerung der gelieferten boD-titel vor zahlung 
tritt an die stelle des eigentums am buch der An-
spruch des Verlags gegenüber dem jeweiligen 
Abnehmer, den der Verlag bereits hiermit im We-
ge der Vorausabtretung an boD abtritt.

7.
GeWährleistunG
 7.1 Mängel der gelieferten Ware sind, sofern sie of-

fensichtlich sind, innerhalb von zwei Wochen, an-
dernfalls innerhalb von sechs Monaten schriftlich 
zu rügen.

 7.2 sonstige Gewährleistungsrechte sind ausge-
schlossen.

8.
lieFerFristen
 8.1 boD verpflichtet sich, bei bestellungen des buch-

handels und Dropshipment-Aufträgen innerhalb 
einer angemessenen lieferzeit zu liefern.

8.2 lieferzeiten für eigenbestellungen sind individu-
ell zu vereinbaren.

8.3 höhere Gewalt, streiks, Aussperrungen, unver-
schuldetes unvermögen, insbesondere unver-
schuldeter Maschinenstillstand, strom- und Was-
serausfall verlängern die lieferzeit um die Dauer 
der behinderung.

9.
VertrAGsDAuer, KÜnDiGunG
 9.1 Der Verlagsvertrag wird mit seiner unterzeich-

nung durch beide Vertragsparteien wirksam. sei-
ne laufzeit richtet sich nach der laufzeit des 
buchvertrages zwischen dem  Verlag und boD. 
schließen boD und der Verlag unter dem vorlie-
genden Verlagsvertrag mehr als einen buchver-
trag, so endet der Verlagsvertrag mit der beendi-
gung des am längsten geltenden buchvertrages.

9.2 Das recht zur Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt jeder seite unbenommen.

9.3 boD behält sich ein fristloses Kündigungsrecht 
für den Fall vor, dass inhalte veröffentlicht wer-
den, die öffentlich Anstoß erregen können, poli-
tisch extremistische Positionen beinhalten, Perso-
nen verunglimpfen oder gegen internationale 
Gesetze verstoßen (außerordentliche Kündi-
gung).

9.4 eine Kündigung bedarf der schriftform.
9.5 Möchte der Verlag einzelne oder alle buchverträ-

ge vorzeitig beenden, so ist dies gegen zahlung 
der jeweils im buchvertrag geregelten Gebühr 
möglich (Vertragsaufhebung).



10.
hAFtunG
10.1 bezüglich des bestehens von urheberrechten im 

sinne des § 2 ist boD auf die Angaben des Ver-
lags angewiesen. Werden infolge unterlassener 
unterrichtung durch die Ausführung des Auf-
trags rechte, insbesondere urheberrechte, Drit-
ter verletzt, haftet der Verlag hierfür allein. Der 
Verlag hat boD und etwaige Kooperationspartner 
von boD von Ansprüchen Dritter auf erstes An-
fordern freizustellen sowie boD anfallende not-
wendige rechtsverfolgungskosten zu erstatten. 
Dies gilt auch für urheberrechte an den schriftar-
ten, Abbildungen und Fotos.

10.2 boD ist nicht verantwortlich für die veröffentlich-
ten inhalte und haftet nicht für die Folgen, die 
aus einer Veröffentlichung von gesetzeswidrigen 
inhalten entstehen können.

10.3 boD bzw. ihre erfüllungsgehilfen und Verrich-
tungsgehilfen haften nur bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit. Dieser haftungsausschluss gilt 
nicht für den Fall der Verletzung einer Garantie 
oder einer vertragswesentlichen eigenschaft so-
wie bei einem Verstoß gegen das Produkthaf-
tungsgesetz. bei Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht ist die haftung auf den typischer-
weise voraussehbaren schaden begrenzt. 

10.4 Der vorstehende haftungsausschluss und die 
vorstehende haftungsbegrenzung gelten nicht 
bei einer Verletzung des lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit.

11.
sOnstiGe bestiMMunGen
11.1 sollte eine bestimmung dieses Vertrages unwirk-

sam sein oder gesetzlich nicht geregelte lücken 
enthalten, so bleibt der Vertrag als solcher gültig. 
Die beanstandete Klausel ist durch eine gültige 
zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen zweck und 
rechtlichen sinn der ursprünglichen Formulie-
rung am nächsten kommt.

11.2 im Fall unvorhergesehener entwicklungen sind 
sich die Parteien einig, dass für die Auslegung 
und etwaige erforderliche ergänzungen des Ver-
trages die Grundsätze kaufmännischer loyalität 
gelten.

11.3 Gerichtsstand ist hamburg.
11.4 änderungen oder ergänzungen dieses Vertrages 

bedürfen der schriftform.

norderstedt,

Ort, Datum boD

unterschrift boD

Ort, Datum Verlag

unterschrift Verlag


